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Vortrag an den Ministerrat 

Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch den 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur genehmigt wird 

Das Regierungsprogramm für die XXVIII. Gesetzgebungsperiode sieht im Bereich Mobilität 
und Verkehr ein Bekenntnis zum bestehenden Schienen-Infrastruktur-
Finanzierungsmodell mittels Rahmenplan, Zuschussvertrag und Budgetvorbelastungen 
sowie die Sicherung der kontinuierlichen Finanzierung des ÖBB-Rahmenplans für den 
Ausbau und Erhalt der ÖBB-Infrastruktur und die Sicherung der Mittel zur Krisenresilienz 
des laufenden Betriebs und der kritischen Bahninfrastruktur vor. Außerdem enthält das 
Regierungsprogramm die Zielsetzungen, dass Österreich eine zentrale Schnittstelle im 
europäischen Bahnverkehr werden soll, um wirtschaftliche Vorteile und verbesserte 
Anbindungen zu realisieren und dass das Zielnetz 2040 hinsichtlich der optimalen 
Wirksamkeit für die Bürgerinnen und Bürger, der Effektivität der eingesetzten Mittel 
sowie der Krisen- und Klimaresilienz evaluiert, weiterentwickelt und beschlossen werden 
soll. Weitere Zielsetzungen des Regierungsprogramms betreffen den weiteren Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs und Qualitätsverbesserungen, eine Planung der Infrastruktur, die 
senioren- und familiengerecht ist und Menschen mit besonderen Bedürfnissen besonders 
berücksichtigt sowie die Beschleunigung des österreichweiten ETCS-Ausbaus, um die 
Kapazitäten rasch zu steigern. 

Gemäß § 42 Abs. 3 des Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992, idF BGBl. I Nr. 95/2009, 
sind über Zuschüsse des Bundes zum Betrieb der Schieneninfrastruktur und deren 
Bereitstellung (§ 42 Abs. 1 des Bundesbahngesetzes) sowie zur Instandhaltung, zur 
Planung und zum Bau von Schieneninfrastruktur (§ 42 Abs. 2 des Bundesbahngesetzes) 
zwei gesonderte Verträge mit jeweils sechsjähriger Laufzeit abzuschließen. Diese Verträge 
sind jährlich jeweils um ein Jahr zu ergänzen und auf den neuen sechsjährigen Zeitraum 
anzupassen. 
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Gemäß dem Regierungsprogramm 2025 – 2030 sollen die kontinuierliche Finanzierung des 
ÖBB-Rahmenplans für den Ausbau und Erhalt der ÖBB-Infrastruktur sowie die Mittel zur 
Krisenresilienz des laufenden Betriebs und der kritischen Bahninfrastruktur gesichert 
werden.  

Für die Verpflichtungen des Bundes, die aus den Zuschüssen an die ÖBB-Infrastruktur AG 
entstehen, ist entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen Vorsorge zu treffen.  

Der Gesetzesvorschlag soll die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Begründung jener 
Vorbelastungen schaffen, die auf Basis des Rahmenplans 2025 bis 2030 durch 
Investitionen induzierte Annuitäten über den Zeitraum bis 2079 entstehen und unter 
Zugrundelegung der aktuellen Zinsprognose dazu ermächtigen, Vorbelastungen in Bezug 
auf die Annuitäten in Höhe von 54,243 Milliarden Euro in den Finanzjahren 2026 bis 2030 
zu begründen.  

Gleichzeitig soll der vorliegende Gesetzesentwurf (wie bereits in den Bundesgesetzen 
BGBl. I Nr. 105/2012, BGBl. I Nr. 41/2014, BGBl. I Nr. 142/2015 BGBl. I Nr. 108/2016, 
BGBl. I Nr. 21/2018, BGBl. I Nr. 128/2020, BGBl. I Nr. 229/2021, BGBl. I Nr. 190/2022 sowie 
BGBl. I Nr. 150/2023) dazu ermächtigen, im Zusammenhang mit den Zuschussverträgen 
gemäß § 42 Abs. 1 (Betrieb) und Abs. 2 (Instandhaltung; Nutzungsentgelt) des 
Bundesbahngesetzes Vorbelastungen für den Zeitraum 2026 bis 2030 in Höhe von 
7,961 Milliarden Euro zu begründen.  

Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Begründung 
von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
genehmigt wird, samt Erläuterungen und Wirkungsfolgenabschätzung dem Nationalrat zur 
verfassungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

12. Mai 2025 

Peter Hanke 
Bundesminister 
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